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innen und Ausbildungsleiter/innen bekamen in sechs 45-minütigen Impulsvor-
trägen wertvolle Hinweise für die tägliche Arbeit mit den Nachwuchskräften. 
Grundlage dieses Beitrags ist eine Befragung aller 2016 am Studieninstitut 
unterrichteten Lehrgänge nach den Schlüsselkompetenzen, die ihrer Meinung 
nach Ausbilder aufweisen sollten. In einer zweiten Phase wurden alle Befragten 
danach gefragt, wie wichtig Ihnen die genannten Eigenschaften erscheinen, und 
wie gut diese Eigenschaften in der Praxis vor Ort umgesetzt werden.
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Der achte Abschnitt der VwGO enthält die besonderen Vorschriften für 
Anfechtungs- und Verpflichtungsklagen. Das Widerspruchsverfahren ist in den 
§§ 68 – 73 VwGO geregelt. Zwecke des Vorverfahrens sind die Selbstkontrolle 
der Verwaltung, die Entlastung der Gerichte und der effektive Rechtsschutz der 
Rechtsunterworfenen.
Im ersten Teil des Beitrages wird nach einer allgemeinen Einführung zunächst 
der Anwendungsbereich der §§ 68 ff. VwGO näher erläutert. Außerdem geht 
der Autor auf das Vorverfahren als Sachurteilsvoraussetzung, einen möglichen 
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Zwei Prüfungskreise sind beim Thema: „Anhörungsgebot“ zu betrachten:
–  Wann ist die Verwaltung verpflichtet, ein Anhörungsverfahren durchzufüh-

ren?
–  Welche Anforderungen sind zu beachten, damit das Anhörungsverfahren 

ordnungsgemäß durchgeführt wird?
Ausgehend von Beispielsfällen erläutert der Beitrag die Grundlagen und die 
praktische Anwendung der einschlägigen Normen. 
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